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Bekanntmachung  

zur Notenbekanntgabe der Nachhausarbeit zur Vorlesung „BGB AT“ 
bei Herrn Prof. Dr. Greiner (A-P) 

des Sommersemesters 2026 
 

Tag der offiziellen Notenbekanntgabe der Hausarbeit für die Buchstabengruppe 

A-P ist 

Mittwoch, der 27.05.2026 

Die im elektronischen Prüfungskonto bzw. im Online-Selbstbedienungsportal unter basis.uni-bonn.de 

veröffentlichten Bewertungen sind an diesem Tag verbindlich.  

Die Abholung der in Papierform abgegebenen Hausarbeiten Buchstabengruppe A–P 

erfolgt gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises (vorzugsweise Personalausweis; ersatzweise auch 

Führerschein, Krankenversicherungskarte o. Ä.). Zeit und Ort: 

▪ 27.05.2026 von 11 – 14 Uhr  

▪ 02.06. 2026 von 14.30 – 17 Uhr 

▪ 03.06.2026 von 10 – 12 Uhr  

im Lehrstuhl von Professor Greiner, Adenauerallee 8a, 2. Etage (andere Abholzeiten bitte nach 

vorheriger Absprache).  

 

Eine Remonstration gegen das Prüfungsergebnis ist bis Donnerstag, 10.06.2026 möglich.  

 

Remonstrationen bitte per E-Mail an: sekretariat.greiner@jura.uni-bonn (inklusive der korrigierten Hausarbeit 

und dem Votum) oder persönlich im Sekretariat Lehrstuhl Greiner zu den Öffnungszeiten (Mo., Di., Do. und Fr. 

von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr).  

 

Die Prüfungsordnung sieht vor, dass die Prüfungsarbeiten von den Studierenden beim jeweiligen 

Aufgabensteller bzw. der Aufgabenstellerin abgeholt werden. Bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht 

abgeholt werden, werden nach einem Jahr entsorgt. Nicht bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht abgeholt 

werden, werden dort aufbewahrt und können nach fünf Jahren vernichtet werden. 
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